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Amtlicher Theil.

Gesetze; Perordnungen der Reichsbehörden.

Gesetz über die Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete
vom 30. März 1892.

(N. G. Bl. S. 369 ff.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichs-

tags, was folgt:
81.

Alle Einnahmen und Ausgaben der Schutzgebiete müssen für jedes Jahr veranschlagt

und auf den Etat der Schutzgebiete gebracht werden. Letterer wird vor Beginn des Etats-

jahres durch Gesetz festgestellt.
§ 2.

Baldmöglichst nach Schluß des Etatsjahres, spätestens aber in dem auf dasselbe

solgenden zweiten Jahre ist dem Bundcsrath und dem Reichslag eine Uebersicht sämmtlicher

Einnahmen und Ausgaben des ersteren Jahres vorzulegen.

In dieser Vorlage sind die über= und außeretatsmäßigen Ausgaben zur nachträglichen

Genehmigung besonders nachzuweisen.

Die Erinnerungen der Rechnungslegung werden durch diese Genehmigung nicht berührt.
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8 3.

Ueber die Verwendung aller Einnahmen ist durch den Reichskanzler dem Bundesrath

und dem Reichstag zur Entlastung jährlich Rechnung zu legen.

84.

Erfordern außerordentliche Bedürsnisse eines Schutzgebiets die Aufnahme einer Anleihe

o der die Ucbernahme einer Garantie, so erfolgt dies auf dem Wege der Gesetzgebung.

8 ö.

Für die aus der Verwaltung eines Schutzgebiets entstehenden Verbindlichleiten haftet

nur das Vermögen dieses Gebiets.

8 6.

Der dem Gesetze, betressend die Feststellung des Haushalts-Etats für die Schutzgebiete

Kamerun, Togo und das südwestafrikanische Schutzgebiet, für das Etatsjahr 1892/93 als

Aulage beigesügte Etat der Schutzgebiete auf das Etatsjahr 1892/93 hat auch für die Etats-

jahre 1893/94 und 1894)95 für die Elatsausstellung der Schutzgebiete als Norm zu gelten.

87.

Auf Schuhgebiete, deren Verwaltungskosten ausschließlich von einer Kolonialgesellschaft

zu bestreiten sind, finden die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung.

Für das ostafrikanische Schutzgebict treten die Vorschriften unter § 1, 2 und3dieses

Gesetzes erst mit dem 1. April 1894 in Krast, sofern nicht durch Kaiserliche Verordnung ein

srüherer Zeitpumlt festgesetzt wird.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrist und beigedrucktem Kaiser-

lichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 30. März 1892.

(L. S.) Wilhelm.

Gras v. Caprivi.

Gesetz betreffend die Feststellung des Haushalts-Etats für die Schutz-

gebiete Kamernn, Togo und das füdwestafrikanische Schutzgebiet für das

Etatsjahr 1892/93, vom 30. März 1892.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen rc.

verordnen im Namen des Reichs, nach erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichs-
tags, was folgt:

Einziger Paragraph.

Der diesem Gesetze als Aulage beigefügte Etat der Schutgebiete für das Etatsjahr
1892/93 wird in Einnahme und Ausgabe, wie folgt, sestgesetzt:



1. für das Schutzgebiet von Kamerun auf 366 000 Mark,

2. für das Schutzgebiet von Togo auf 1106000 Mark,

3. für das südwestafrikanische Schußgebiet auf 297 000 Martl.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiser-

lichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 30. März 1892.

(I. S.) Wilhelm.

Graf v. Caprivi.

Etat der Schugebiete auf das Etatsjahr 1992/93.

Weia Darunter
Etatsjahr künftig

1892,93. wegsallend.

Mark Mark

I. Kamerun, laut beiliegenden Spezial-Etato:

Einnahme ... .. 566 000

Ausgabe .... 566000 13 700

Balanzirt.

II. Togo, lam beiliegenden Spezinl-Einte:

Einnahme . 116000 —-

Ausgabe .... 116000 —

Valamikt

lll.SudwcftafrilanijcykoSchuizgcbichlautbeilicgcndmspcjiah
Etats:

Einnahme . . 297000 —-

Ausgabe .... 297 000

Valanzirt=

Berlin, den n0. März 1332.

ö(l. S.) Wilhelm.

Gras v. Caprivi.
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Etat für das Schutzgebiet von Kamernn auf das Etatsjahr 1892/93.

Betrag
für dass Darunter

Titel Einnahme bezw. Ausgabe. Etatsjahr lünftig
1892/93. wegsallend.

Mark Mark

Einnahme.

1 Zölle, Abgaben und Gebühren 531000 —
2 Verschiedene Verwaltungs-Einnahmen. 12 000 —

3 Zuschuß aus Reichsfonds zu den etriebokosten einer Erpedition in

das Hinterland. . 20000 .-

Summe der Eiimahme 568 000 —

Ausgabe.

1. Fortdauernde Auogaben.

1 Zu Besoldungen, und zwar:

#ua. für zwei Beamte bei der goll= und Kassenverwaltung 0000 Mk.

(davon 1500 Mk. künftig wegfallend) und 7500 Mk.,

D#. für zwei Lehrer 6000 Mk. und 4000 Ml.,

c. für die beiden Bezirksamtmänner in Viktoria 12000 Mék.

(davon 2400 Mk. lünftig wegfallend) und im südlichen Ge-

biet 9600 Mk.,

I. für die beiden Amteodiener in Biktoria und im sidlichen

Gebiet je 4000 Ml

c. für den Naterialienverwalter 4000 Ml. 6 . 60 100 3 900
Zu Titel 1. Das persönliche pensionsberechtigende Gehalt

beträgt:
sür die Bezirlsamtmänner 3000 bis 5400 Mt., im Durch-

schnitt 4200 Mk.,

für die Veamten bei der Zoll= und Kassenverwaltung, so-

wie für die Lehrer 2100 bis 1200 Mk., im Durchschnitt

3150 Mk.,

für den Materialienverwaller und die Amtsdiener 1200

bis 1800 Mk., im Durchschnitt 1500 Mk.

2 Zu Pensionen für in den Nuhestand getretene Landesbeamte und

zur Versorgung von Hinterbliebenen verstorbener Ländesbeamten 1000 —

Andere persönliche Ausgaben.

3 Für Weiße 61 700 *

4 Für Farbige ........ 100000 —

Summe Titel 1 bis 4 221700 3 900

5 zu sächlichen und vermischten Ausgaben . 171 809 9800

 Zur Rückerstattung des Neichsvorschusses von 1 15000 Mr. (au-

pitel 2 Tilel Za der einmaligen Ausgaben des Nachtrago zum

Neichshauohalts-Etat für 1891/92) durch Zahlung von 15 Jahres-

raten zu je 90 750 Mk. und einer dahresrate zu 63 750 Mk. —
zweile Natcv . . W750 —

Summe 1 Tuel 1 bis 69. Jorthanernde Auogaben: 187250 13 700

II. Einmalige Ausgaben.

Zur Auoführung öfsentlicher Arbeilen. . 36000 —

Seite 523250 13 700



s#etrag Darunter
Titel. Ausgabe. Etatsjahr künftig

1892/93. wegfallend.
Mark Mark

Uebertrag 523250 13 700

III. Neservefonds.

Zu unvorhergesehenen Ausgaben. 42 750

Anmerlung. Die über den Etat auftommenden Ein-

nahmen, sowie die Ersparnisse bei den sortdauernden und

einmaligen Ausgaben fließen dem Neservejonds zu, aus

welchem auch nothwendige Mehrausgaben zu decken sind.

Rückeinnahmen aus Verkaufserlösen, insbesondere auch für
das auf Stationen und Expeditionen erzielte Elfenbein 2c.,

soweit die Verwaltung darauf Anspruch hat, fließen den be-

tressenden Ausgabesonds wieder zu.

Der Neservesonds ist übertragbar.

Summe der Ausgabe 566 000 13 700

Die Einnahme beträgt 563.000 —

Valanzirt.

Etat für das Schuogebiet von Togo auf daco Etatsjahr 1892/93.

shetec Darunter
Titel. Einn ahme bezw. Ausgabe. Ctatsjahr künftig

1892 93. wegsallend.

Mark Mark

Einnahme.

1 Zölle, Abgaben und Gebühren. 112000

2 Verschiedene Verwaltungs-Einnahmen. ....... 4000 —

Summe der Einnahme 116000 —

Ausgabe.

I. Fortdauernde Auögaben.

1Zu Besoldungen, und zwar:

a. für einen Zollverwalter J79500 Mk.

b. für einen Zollassistenten in Lome. .. 1000 - 1100

Zu Titel 1. Das persönliche pensionsberechtigende Ge- "6

halt beträgt: für den Zollverwalter 2100 Ml. bis

4200 Mk, im Durchschnitt 3150 Mk., für den Zoll=

assistenten in Lome 1200 Mk. bis 1800 Mk., im

Durchschnitt 1500 Mk.

2 Zu Pensionen für in den Ruhestand getretene Landesbeamte und
zur Versorgung von Hinterbliebenen verstorbener Landesbeamten — —

Andere persönliche Ausgaben.

3JFür Weiße. . 5000 —

Für Farbige ......... 32200 ·—

Summe Titel 1 bis 4 48700 —

5 Bu sächlichen und vermischten Ausgaben ... 48 800 —-

Summe I (Titel 1 bis 5). Fortdauernde Ausgaben 97500 —
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Seite

h Darunter
Titel. Ausgabe. Etatsjahr künftig

1892,93. wegsallend
Mark. Mark.

Ueberirag 57500 —-

Il.EinmaligeAusgaben-
Zur Ausführung öffentlicher Arbeite#n 16 000

III. Reservesonda.

Zu unvorhergesehenen Ausgaben. 2 500 —

Anmerkung. Die über den i auftommenven Ein-
nahmen sowie die Ersparnisse bei den fortdauernden und

einmaligen Ausgaben fließen dem Reservefonds zu, aus

welchem auch nothwendige Mehrausgaben zu decken sind.

Nückeinnahmen aus Verkausserlösen, insbesondere auch

für das auf Stationen und Expeditionen erzielte Elfenbein rc.,

soweit die Verwaltung darauf Anspruch hat, sließen dem

betressenden Ausgabesonds wieder zu.

Der Neservesonds ist übertragbar.

Summe der Ausgabe 116.000 —

Die Einnahme beträgt 116000

Vaianzirt.

Etat für das südwestafrikanische Schuyebict auf das Etatsjahr 18929z.

sibetta, Darunter
Titel. Einnahme bezw. Ausgabe. Etatojahr künftig

1892,93. wegfallend

Marl. Mark.

Einnahme.

1.DAbgaben, Gebuhren und verschiedene Verwaltungs-Einnahmen 4700
2.Neichszuschuß. . ....·....... 292300 —

Summe der Einnahme 297.000 —

Ausgabe.
1. Fortdauernde Ausgaben.

1. Zu Vesoldungen
2. Zu Piensionen für in den euhestand geireteue Landeobeamte und

zur Versorgung von Hinterbliebenen verstorbener Lande#beamten

Andere persönliche Ausgaben.

3.ür Weiße 93 900 —

1.Für Farbige. ....·... 20000 —

Summe Titel 1 bis 4 113.900 –

5.Zu sächlichen und vermischten Ausgaben ..... 128900 «

SIItiIsItel(Titclllii55).Fortdauer-McAusgaben. 242 800 —

II. Einmalige Ausgaben.

Nestzuschuß zu den Kosten der Einrichtung einer landwirthschaftlichen

Versuchsstation und Auskunftsstelle für deutsche Ansiedler 25000 —

267 800



Betrag
für das Darunter

Titel Ausgabe. Etatsjahr lünftig
1892,93. wegfallend.

Mark Mark

Uebertrecrg 267 800 —

III. Neservefonds.

Zu unvorhergesehenen Ausgaeen 29200 —

Anmerkung. Die über den Etat aufkommenden Ein-

nahmen, sowie die Ersparnisse bei den fortdauernden und

einmaligen Ausgaben fließen dem Neservefonds zu, aus

welchem auch nothwendige Mehrausgaben zu decken sind.

Rückeinnahmen aus Verkaufserlösen, insbesondere auch für

das auf Stationen und Expeditionen erzielte Elfenbein 2c.,

soweit die Verwaltung darauf Anspruch hat, fließen den be-

tressenden Ausgabefonds wieder zu.

Der Reservefonds ist übertragbar.

Summe der Ausgahe 297 000 —

Die Einnahme beträgt 297.000 —

Balanzirt.

Perordnungen und MWittheilungen der Behörden in den

Schuhgebieken.

Beschluß.

Für das Gericht erster Instanz im östlichen Jurisdiktionsbezirk (Bismarck-Archipel

und Salomonsinseln) werden für das Jahr 1892 von dem unterfertigten „Kaiserlichen

Kommissar für das Schußgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie“ ernannt:

Der Stationsvorsteher August Rocholl, Preußischer Staatsangehöriger,

Der Vorsteher der Agentur der „Deutschen Handels= und Plantagen-

gesellschaft" Adolf Schulz zu Mioko (Preußischer Staatsangehöriger), als

. Der Kommis der Firma Hernsheim &amp; Co., Leo v. Nauendorff zu Beisier
Matupi (Sächsischer Staatsangehöriger), "

———
*——

4. Der Missionar Bernhard Bley zu Vlavollo (Preußischer Staats-

angehöriger),

5. Der Kommis der Firma Hernsheim &amp; Co., Paul Schneider zu als

Matupi (Württemberg. Staatsangehöriger), stellver=
Der Stationsassistent Max Gutzeil zu Herbertshöh (Preußischer tretende
Staatsangehöriger), Beisiber.

Stephansort, den 25. Februar 1892.

Der Kaiserliche Kommissar

für das Schutzgebiet der Neu-Guinea-Kompagnie.

(L. S.) (dez.) Nosc.

S.
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